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Vertrag über die Nutzung des Vereinsheims 
  
Zwischen dem Verein  
  
Kleingärtnerverein Fredenberg e.V.       
Erich-Ollenhauer-Str. 230  
38228 Salzgitter  
  
und dem Mitglied 
 
 
____________________________________________ 
Name, Vorname (ggf. Gartennr.) 
 
  
____________________________________________ 
Adresse 
 
 
____________________________________________ 
PLZ, Stadt 
 
 
____________________________________________ 
Telefonnr. (mobil)  
  
1 Gegenstand  
  
Auf Grundlage dieses Vertrages erlaubt der Verein dem Mit-
glied die Nutzung des Vereinsheims (Saal, Theke, Küche, Toi-
letten) für eine private Feierlichkeit mit voraussichtlich 
 
  
__________________ Personen  
(Anzahl der Gäste)  
 
 
von        bis 
 
 
__________________ __________________. 
(Datum und Uhrzeit) (Datum und Uhrzeit)  
 
 
 

Die Rückgabe erfolgt am 
 
 
________________________________.  
(Datum und Uhrzeit)  
  
Der Vertrag schließt die Nutzung der Einrichtung (Mobiliar, 
Gläser, Geschirr, Kühlschrank) in den Räumen ein.  
  
Das Vereinsheim wird für mindestens 24 Stunden überlassen.  
  
Das Mitglied hat sich bei der Überlassung und vor Rückgabe 
vom ordnungsgemäßen Zustand der Räume, ihrer Einrichtung 
und Ausstattung zu überzeugen und bestätigt deren Mangel-
freiheit mit seiner Unterschrift.  
  
Der Schlüssel zum Vereinsheim wird nur an das Mitglied aus-
gegeben. Dieser hat den Schlüssel unmittelbar in Empfang 
zu nehmen und nach der Veranstaltung wieder an den Verein 
bzw. dessen Vertretung auszuhändigen.  
  
2 Kosten  
  
Für die Nutzung des Vereinsheims erhält der Verein vom Mit-
glied eine Pauschale i.H.v.    
 
 
_________________________ €.  
(Datum und Uhrzeit)  
  
Der Betrag ist auf das Bankkonto des Vereins bei der  
 
Braunschweigische Landessparkasse (NORD/LB) 
 
IBAN: DE77250500000003624277 
BIC: NOLADE2HXXX 
 
zu überweisen. 
  
Der Betrag muss bis zur Übernahme der Sache auf dem Konto 
des Vereins eingegangen sein. Die Nutzung des Vereinsheims 
ist ansonsten nicht möglich.  
  
Bei der Festlegung der Pauschale wird davon ausgegangen, 
dass das Mitglied und seine Gäste sparsam und sorgfältig mit 
Strom, Wasser und Heizung umgehen. Insbesondere ist da-
rauf zu achten, dass am Ende der Veranstaltung die Heizung 

ausgestellt wird. Bei übermäßigem Verbrauch von Energie und 
Wasser kann der Verein Betriebskostennachforderungen gel-
tend machen.  
  
Sollten Umstände höherer Gewalt (z.B. Rohrbruch, Brand, 
Frostschaden Heizungsanlage, Schnee- oder Sturmschäden) 
eine Nutzung des Vereinsheims verhindern, hat das Mitglied 
keinen Anspruch auf Schadenersatz.  
  
3 Absage, Kündigung  
  
Der Verein ist berechtigt, den Nutzungsvertrag fristlos zu kün-
digen, wenn ein wichtiger Grund vorliegt. Ein wichtiger Grund 
liegt vor, wenn Tatsachen bekannt werden, welche befürchten 
lassen, dass eine ordnungsgemäße und störungsfreie Nut-
zung des Vereinsheims nicht gewährleitstet werden kann, 
wenn das Mitglied seine vertraglichen Verpflichtungen nicht 
unerheblich verletzt oder wenn eine andere Veranstaltung als 
eine private Feierlichkeit durchgeführt wird oder dies zu be-
fürchten ist.  
  
Der Verein kann im Fall der fristlosen Kündigung des Nut-
zungsvertrags die Pauschale einbehalten. Das Mitglied hat in 
diesem Fall dem Verein alle Schäden zu ersetzen, die dem 
Verein durch die Kündigung entstehen.  
  
Bei Absage durch das Mitglied, hat das Mitglied Schadenser-
satz zu leisten. Bei Absagen, die später als 8 Tage vor der Ver-
anstaltung beim Verein eingehen, ist der volle Mietpreis zu 
zahlen. Der Schadenersatzanspruch kann reduziert oder auf-
gehoben werden, wenn das Mitglied den Nachweis erbringt, 
dass kein Schaden entstanden ist oder dieser wesentlich nied-
riger ist als der Schadenersatzanspruch.  
  
4 Behandlung des Vereinsheims, Mängel  
  
Das Mitglied und seine Gäste haben das Vereinsheim mit sei-
nen Räumen, der Einrichtung, der Ausstattung und den Au-
ßenbereich pfleglich zu behandeln.  
  
Geschirr, Besteck und Gläser sind nach Gebrauch zu spülen 
und ordnungsgemäß einzuräumen. Reinigungsmittel und Tro-
ckentücher werden nicht vom Verein gestellt.  
  
Das Vereinsheim ist nach Ablauf der vereinbarten Nutzungs-
dauer gereinigt zu übergeben. Abfälle, Leergut, Mitgebrachtes 
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und Ähnliches sind vom Mitglied vor der Rückgabe abzutrans-
portieren. Angefallener Müll ist durch das Mitglied auf dessen 
Kosten zu entsorgen.  
  
Das Grillen ist nur an dem beim Vertragsabschluss vereinbar-
ten Platz gestattet. Grillutensilien werden nicht vom Verein ge-
stellt. Die Beseitigung der Grillrückstände hat vollständig und 
ordnungsgemäß zu erfolgen (keine Entsorgung auf dem Ver-
einsgelände). Der Grill ist während der Nutzung ständig zu be-
aufsichtigen. Nach Ende des Grillens ist die Glut/Asche voll-
ständig zu löschen. Der Grill darf nicht im Vereinsheim gelagert 
werden. Für fahrlässig und/oder vorsätzlich verursachte Schä-
den ist das Mitglied dem Verein schadensersatzpflichtig.  
Beim Verlassen des Vereinsheims sind die Türen abzuschlie-
ßen, sowie Fenster und Rollläden geschlossen zu halten.  
  
Mobiliar darf nicht ins Freie gestellt werden.  
  
Fluchtwege sind freizuhalten.  
  
Die Gehwegplatten und die Rasenflächen vor dem Vereins-
heim dürfen nicht mit Kraftfahrzeugen befahren werden.  
  
5 Verhalten des Mieters und seiner Gäste  
  
Das Mitglied hat für die Dauer seiner Veranstaltung (private 
Feierlichkeit) anwesend zu sein. Er ist direkter Ansprechpart-
ner des Vereins und allein haftend. Das Verhalten des Mit-
glieds und aller Gäste ist dem Anliegen der Vereinsmitglieder 
nach Erholung anzupassen. Das betrifft vor allem die Laut-
stärke von Musik und Gesprächen.  
  
Die Ruhezeiten des Vereins sind einzuhalten. Insbesondere 
die Lautstärke von Musik ist während der Ruhezeiten auf Zim-
merlautstärke zu begrenzen.  
  
Das Abspielen von Musik im Freien bedarf der expliziten Er-
laubnis des Vereins.  
  
Umzüge durch die Kleingartenanlage sind untersagt.  
  
Das Abbrennen von Feuerwerk ist untersagt. 
 
Eventuelle Bußgeldverfahren, für die das Verhalten des Mit-
glieds oder seiner Gäste ursächlich ist, gehen zu Lasten des 
Mitglieds.  
  

Bei groben Verstößen gegen die Einhaltung der hier getroffe-
nen Vereinbarung zur Nutzung des Vereinsheims kann die 
Weiterführung der Veranstaltung durch Mitglieder des Vereins-
vorstands untersagt werden. Es erfolgt in diesem Fall keine 
Erstattung der Nutzungspauschale.  
  
Das Übernachten im Vereinsheim und in Zelten o.ä. vor dem 
Vereinsheim ist nicht gestattet.  
  
Tiere dürfen nicht in das Vereinsheim gebracht werden.  
  
Rauchen und offenes Feuer im Vereinsheim sind untersagt.  
  
6 Haftung  
  
Für die Dauer der Nutzung des Vereinsheims übernimmt das 
Mitglied die Verkehrssicherungspflicht.  
  
Das Mitglied befreit den Verein von allen Schadensersatzan-
sprüchen, die im Zusammenhang mit seiner Veranstaltung gel-
tend gemacht werden und haftet für sämtliche wegen Verlet-
zung der Verkehrssicherungspflicht durch ihn oder seinen Be-
auftragten schuldhaft verursachten Personen- und Sachschä-
den, die Gäste oder sonstige Dritte während der gesamten 
Dauer der Nutzung erleiden. Insoweit wird der Verein von 
sämtlichen Schadensersatzansprüchen, die im Zusammen-
hang mit der Veranstaltung geltend gemacht werden können, 
befreit.  
  
Ausgenommen von der Haftungsfreistellung sind solche Scha-
densersatzansprüche, die auf einer vorsätzlichen Pflichtverlet-
zung des Vereins beruhen. Ebenfalls von dem Haftungsfrei-
stellungsanspruch ausgenommen sind Ansprüche wegen Ver-
letzung des Lebens, Körpers und der Gesundheit.  
  
Für schuldhafte Beschädigungen und Zerstörungen der Immo-
bilie und des Inventars sowie für den Verlust des Schlüssels 
und alle durch die Auswechselung der Schließanlage entste-
henden Kosten haftet das Mitglied. Dies gilt auch im Falle der 
schuldhaften Zerstörung der Immobilie und des Inventars 
durch seine Gäste.  
  
Für die in das Vereinshaus eingebrachten Gegenstände (z.B. 
Getränke und Musikgeräte) übernimmt der Verein keine Haf-
tung.  
  

Für Diebstähle und Unfälle im Vereinsheim und in der Klein-
gartenanlage übernimmt der Verein keinerlei Haftung.  
  
7 Abschluss  
  
Sollte eine der vorstehend genannten Bestimmungen ganz 
oder teilweise nicht Vertragsbestandteil geworden oder un-
wirksam sein, so bleibt der Vertrag im Übrigen wirksam. In die-
sem Fall richtet sich der Inhalt des Vertrages nach den gesetz-
lichen Vorschriften. 
Mit seiner Unterschrift bestätigt das Mitglied, …  
  
… dass es mit dem Inhalt dieser Vereinbarung einversta-
den ist und er sich vom ordnungsgemäßen Zustand aller 
Räume des Vereinshauses überzeugt und dessen Mangel-
freiheit anerkannt hat und er den Schlüssel für das Ver-
einshaus erhalten hat,  
  
… dass es eine Einweisung zur Verhütung von Bränden 
und zum Verhalten im Brandfall erhalten hat, insbeson-
dere, dass offene Feuer und Rauchen im Vereinsheim un-
tersagt sind,  
  
… dass es auf die Datenschutzerklärung des Vereins hin-
gewiesen worden ist.  
 
 
 
_________________________________________________  
Ort, Datum, Unterschrift Mitglied 
 
 
 
_________________________________________________
Ort, Datum, Unterschrift 1. Vorsitzende(r) / 2. Vorsitzende(r) 
 
 
 
_________________________________________________ 
Ort, Datum, Unterschrift Kassierer / Schritftführer 


